
 

Büro für Berufungen, Juni 2024 

Ablauf von Berufungsverfahren nach §99(4) UG 
 

Universitätsdozent:innen und Assoziierte Professor:innen können in einem vereinfachten Verfahren zu Universitäts- 
professor:innen berufen werden. Für diese Professuren ist im Entwicklungsplan jeweils eine Anzahl von Stellen festgelegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Rektor:in: Angebot einer §99(4)-Professur an Dekan:in + Information an AKG 
  

Dekan:in: 
- Einholung Stellungnahme Fakultätsrat 

- Vorschlag für Widmung (Venia) 

- Definition des Fachbereichs + Kooptierungen (Mittelbau- und Studierenden-

vertreter:innen) 

- Erstellung Ausschreibungstext (AT) 

 

Rektor:in:  
- ev. Erweiterung/Modifizierung Fachbereich 

- Freigabe AT  

BfB: 
- Weiterleitung AT an AKG  

- Ausschreibung im Mitteilungsblatt  

FSS: Weiterleitung der Bewerbungsunterlagen an Fachbereich, Kooptierte und AKG 
 

Fachbereich (unter Beziehung AKG):  
- Hearings  

- Stellungnahme des Fachbereichs anhand Satzungskriterien (binnen 8 Wo-

chen ab Erhalt der Bewerbungsunterlagen) 

BfB: Evaluierung Besetzungsakt 
Rektor:in: Einladung zu BV 
AKG: 3-wöchige Beschwerdefrist 

 

Dekanat mit Fachbereich: Einladung und Organisation der Hearings 
 


